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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Berlin Start 
- Kreditinstitute - 
 
Für Kredite aus dem Programm Berlin Start der Investitionsbank Berlin (im Folgenden: IBB) gelten 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
1) Allgemeines 

 

Berlin Start wird in Kooperation mit der 
BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-
Brandenburg GmbH (im Folgenden: BBB) 
vergeben. Berlin Start fördert Grün-
dungsvorhaben und junge Unternehmen 
mit einem Finanzierungsbedarf bis 
100 TEUR. Zinsgünstige Kredite der IBB 
werden mit einer bis zu 80%igen Bürg-
schaft der BBB kombiniert und im Haus-
bankverfahren vergeben. Die Bürgschaft 
soll eine Kreditvergabe auch dann er-
möglichen, wenn wenig oder keine Si-
cherheiten vorhanden sind. 
Kredite aus dem Programm Berlin Start 
werden überwiegend aus Mitteln des 
KMU-Fonds refinanziert. Der KMU-Fonds 
enthält Mittel der IBB und des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE). 
 

2) Zinsgestaltung Endkreditnehmer-
darlehen 
 

Die Hausbank übernimmt bei der Zinsge-
staltung der Endkreditnehmerdarlehen 
den von der IBB vorgegebenen Kunden-
effektivzins. Die Hausbank weist die Ent-
gelte der BBB für die jeweilig gültigen 
Konditionen zusätzlich aus. 
 

3) Verwendung der Mittel 
 

1. Die Kredite dürfen nur zur anteiligen 
Finanzierung des in der Refinanzie-
rungszusage aufgeführten Vorhabens 
(siehe Verwendungszweck der Zusa-
ge) eingesetzt werden. Die IBB ist 
unverzüglich zu unterrichten, wenn 
das Vorhaben oder dessen Finanzie-
rung sich ändert. 

2. Das ausreichende Kreditinstitut 
(Hausbank) hat den Einsatz der Kre-

dite zu überwachen und sich ihre be-
stimmungsgemäße Verwendung so-
wie die Erfüllung etwaiger Bedingun-
gen und Auflagen nachweisen zu las-
sen. Im Hinblick auf Ziffer 9 sind Auf-
zeichnungen über die Überwachung 
des Mitteleinsatzes und der bestim-
mungsgemäßen Verwendung aufzu-
bewahren. 

 
4) Abruf der Mittel 

 

1. Sollte sich wider Erwarten nachträg-
lich ergeben, dass die Abrufvoraus-
setzungen nicht (mehr) in vollem Um-
fang vorliegen, so sind die entspre-
chenden Beträge unverzüglich an die 
IBB zurückzuzahlen und erst wieder 
abzurufen, wenn die Voraussetzun-
gen erfüllt sind. 

2. Die IBB geht davon aus, dass das 
von ihr unmittelbar refinanzierte Kre-
ditinstitut die Kredite unter Beachtung 
der vorstehenden Absätze bis zum 
Ende der in der Refinanzierungszu-
sage genannten Abruffrist bei ihr ab-
rufen wird, und hält sich zunächst nur 
bis zum Ende dieser Frist an ihre Zu-
sage gebunden. Sollte die Hausbank 
feststellen, dass bis zu diesem Ter-
min die vorgenannten Abrufvoraus-
setzungen nicht erfüllt sein werden, 
ist von dem unmittelbar refinanzierten 
Kreditinstitut rechtzeitig – unter Dar-
legung der Gründe – eine Verlänge-
rung der Abruffrist zu beantragen. 

3. Wenn Gründe vorliegen, die zu einer 
Kündigung des Refinanzierungskre-
dits oder des Kreditverhältnisses mit 
dem Endkreditnehmer berechtigen 
würden, kann die IBB die Auszahlung 
der Kredite ablehnen. 
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4. Soweit nicht anders geregelt, gilt, 
dass Abrufe der IBB schriftlich – unter 
Verwendung des IBB-Formulars – 
einzureichen sind. Die IBB ist berech-
tigt, Abrufe mittels Fernkopie (Tele-
fax) entgegenzunehmen; von einer 
schriftlichen Bestätigung ist abzuse-
hen. Für diesen Fall stellt das unmit-
telbar refinanzierte Kreditinstitut die 
IBB von jeglicher Haftung für Schä-
den frei, die durch Falschübermitt-
lung, insbesondere Übermittlungsfeh-
ler, Missbrauch, Missverständnisse 
und Irrtümer entstehen, soweit die 
Schäden nicht durch grob fahrlässi-
ges oder vorsätzliches Verhalten der 
IBB verursacht wurden. 

 
5) Kürzungsvorbehalt 

 

1. Die IBB ist berechtigt, den Kreditbe-
trag anteilig zu kürzen, wenn sich der 
Umfang der im Investitionsplan ver-
anschlagten Gesamtausgaben ermä-
ßigt oder wenn sich der Anteil der öf-
fentlichen Finanzierungsmittel erhöht. 
Betrifft die Kürzung bereits ausge-
zahlte Beträge, so sind die Kürzungs-
beträge von dem unmittelbar von der 
IBB refinanzierten Kreditinstitut un-
verzüglich an die IBB zurückzuzahlen. 

2. Die Kürzungsbeträge werden grund-
sätzlich mit den noch ausstehenden 
Tilgungsraten (proportional auf die 
Restlaufzeit des Kredits) verrechnet, 
sofern nicht ausdrücklich eine An-
rechnung auf die nach dem Tilgungs-
plan zuletzt fälligen Raten gewünscht 
wird. 

 
6) Zinstermine 

 

Die Verzinsung des Kredits beginnt je-
weils mit dem der Auszahlung durch die 
IBB (Wertstellung bei der IBB) folgenden 
Tag und endet mit dem Tag des Ein-
gangs des Tilgungsbetrages auf dem 
Konto der IBB. Die Zinsen sind viertel-
jährlich nachträglich zum 31. März, 
30. Juni, 30. September und 

30. Dezember eines jeden Jahres fällig. 
Tilgungsraten sind zu den vereinbarten 
Terminen fällig. Die Abrechnung erfolgt 
jedoch per Stichtag, der mit der jeweili-
gen Abrechnung mitgeteilt wird. Nach 
dem Stichtag datierte Kontobewegungen 
werden in die Abrechnung des folgenden 
Quartals einbezogen. 
 

7) Berechnung von Kosten und Auslagen 
 

Die Kreditbearbeitungs- und Verwal-
tungskosten sowohl der IBB als auch der 
Hausbank sind mit der Zinsmarge abge-
golten, dazu zählen auch Kosten im Zu-
sammenhang mit einem Endkreditneh-
mer- oder Bankenwechsel. Folgende 
Kosten dürfen dem Endkreditnehmer ge-
sondert berechnet werden, sofern sie in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Kreditgewährung stehen, konkret nach-
weisbar sind und dem Endkreditnehmer 
gegenüber spezifiziert werden: Reisekos-
ten anlässlich von Betriebsbesichtigun-
gen und Firmenbesuchen vor Kreditge-
währung sowie Kosten anlässlich der An-
fertigung von Schätzgutachten und der 
Überwachung von Sicherungsübereig-
nungen, Kosten für Fotokopien, Portokos-
ten und Auslagen, die die Hausbank auf 
Rechnung des Endkreditnehmers macht. 
 

8) Vorzeitige Rückzahlung 
 

1. Sofern nicht anders geregelt, können 
Kredite mit einer Auszahlung von 
100 % nur gegen Zahlung einer Vor-
fälligkeitsentschädigung an die Haus-
bank zurückgezahlt werden. Gesetzli-
che Kündigungsgründe bleiben hier-
von unberührt. Die vom Endkredit-
nehmer geleisteten Rückzahlungen 
sind unverzüglich an die IBB abzufüh-
ren. 

2. Außerplanmäßige Teilrückzahlungen 
werden grundsätzlich auf die nach 
dem Tilgungsplan zuletzt fälligen Ra-
ten angerechnet, sofern nicht die IBB 
einer anderen Anrechnung zustimmt. 
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9) Zahlungen an die IBB 
 

Sofern nicht anders geregelt, wird die IBB 
die Leistungen an den Fälligkeitstermi-
nen, unabhängig von den Zahlungen der 
Endkreditnehmer, per Lastschrift einzie-
hen. Die Hausbank erteilt der IBB eine 
generelle, programmbezogene Einzugs-
ermächtigung. 
 
Sonstige andere Zahlungen an die IBB 
sind auf ein Konto der IBB (BLZ 100000 
00, Konto Nr. 10110400) zu leisten. For-
derungen gegen die IBB können nur in-
soweit aufgerechnet werden, als sie un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 
 

10) Primärhaftung und Besicherung 
 

1. Die Ausreichung des Kredits an das 
unmittelbar refinanzierte Kreditinstitut 
zur Weiterleitung an den Endkredit-
nehmer begründet ein Kreditverhält-
nis zwischen der IBB und dem unmit-
telbar refinanzierten Kreditinstitut. 
Dieses haftet der IBB für den Kredit 
ohne Rücksicht darauf, ob der End-
kreditnehmer seine Verpflichtungen 
erfüllt. 

2. Die Hausbank wird den von der IBB 
refinanzierten Kredit banküblich besi-
chern. Eine Kopplung mit einer bis zu 
80%igen Bürgschaft der BBB sichert 
den Ausfall des Endkreditnehmers 
gegenüber seiner Hausbank ab. 

3. Die Forderung der IBB gegen das von 
ihr unmittelbar refinanzierte Kreditin-
stitut, nebst allen Nebenforderungen, 
ist durch die Abtretung der aus der 
Weiterleitung des zweckgebundenen 
Kredits entstehenden Forderungen, 
nebst allen Nebenrechten, zu besi-
chern. 

4. Die Kreditforderungen werden unab-
hängig davon abgetreten, ob sie be-
reits entstanden sind oder erst zur 
Entstehung gelangen. 

5. Ist nur ein Kreditinstitut eingeschaltet, 
tritt dieses durch seine Einverständ-

niserklärung zu der Refinanzierungs-
zusage seine Forderungen gegen den 
Endkreditnehmer an die IBB ab. 

6. Sind zwei Kreditinstitute nacheinan-
der eingeschaltet, so wird sich das 
unmittelbar refinanzierte Spitzeninsti-
tut von der Hausbank deren gegen 
den Endkreditnehmer gerichtete For-
derung abtreten lassen. Diese abge-
tretene Endkreditnehmerforderung 
sowie die eigene Forderung gegen 
die Hausbank tritt das unmittelbar re-
finanzierte Spitzeninstitut durch seine 
Einverständniserklärung zur Refinan-
zierungszusage der IBB an diese ab. 

7. Die Hausbank bzw. das refinanzierte 
Kreditinstitut darf die an die IBB abge-
tretenen Forderungen bis auf jeder-
zeit möglichen Widerruf im Rahmen 
ihres ordnungsgemäßen Geschäfts-
betriebs einziehen. Die Hausbank 
bzw. das refinanzierte Kreditinstitut 
wird sich zudem bis auf jederzeit 
möglichen Widerruf in banküblicher 
Weise um die Beitreibung der Forde-
rungen unentgeltlich bemühen. 

8. Sicherheiten, die mit den Kreditforde-
rungen auf die IBB übergegangen 
sind, sind von der Hausbank bzw. 
dem refinanzierten Kreditinstitut un-
entgeltlich und treuhänderisch für die 
IBB zu verwalten. 

9. Das refinanzierte Kreditinstitut trägt 
im Innenverhältnis mit der IBB alle 
Auslagen und Kosten, die der IBB bei 
der Bestellung, Verwaltung, Freigabe 
und Verwertung von Sicherheiten 
entstehen, einschließlich eventueller 
Prozesskosten. Das refinanzierte 
Kreditinstitut kann eine Abrechnung 
verlangen. 

10. Die Abtretung der Kreditforderungen 
ist auflösend bedingt durch die volle 
Befriedigung aller Zahlungsforderun-
gen der IBB aus der Refinanzierungs-
zusage. 

11. Werden Ansprüche aus der Ausfall-
bürgschaft der BBB befriedigt, werden 
die aus der Kreditgewährung entstan-
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denen Forderungen, einschließlich 
der Rechte aus bestellten Sicherhei-
ten, auf die BBB übertragen. 

 
11) Prüfungsrechte/Auskunftserteilung 

 

Die eingeschalteten Kreditinstitute sind 
verpflichtet, der IBB auf deren Verlangen 
uneingeschränkt Auskunft zu erteilen und 
ihr Einblick in die Kreditunterlagen zu 
gewähren. 
 

12) Informationspflichten 
 

Das unmittelbar von der IBB refinanzierte 
Kreditinstitut wird die IBB über alle we-
sentlichen Vorkommnisse bei dem End-
kreditnehmer unterrichten. 
 

13) Kündigung aus wichtigem Grunde 
 

1. Die Hausbank wird sich gegenüber 
dem Endkreditnehmer das Recht vor-
behalten, ihren Kredit aus wichtigem 
Grunde zur sofortigen Rückzahlung 
zu kündigen, insbesondere wenn 
 
a) der Kredit zu Unrecht erlangt, nicht 

seinem Zweck entsprechend ver-
wendet worden ist oder der End-
kreditnehmer ungeachtet einer 
Fristsetzung durch die Hausbank – 
welche die Hausbank in jedem Fall 
auf Aufforderung der IBB vorzu-
nehmen hat – eine Prüfung der 
zweckentsprechenden Mittelver-
wendung nicht ermöglicht hat; 

b) die Voraussetzungen für seine 
Gewährung sich geändert haben 
oder nachträglich entfallen sind (z. 
B. Veräußerung des mitfinanzier-
ten Betriebes oder Betriebsteiles, 
Änderung der Eigentums- oder Be-
teiligungsverhältnisse); 

c) der Endkreditnehmer unrichtige 
Angaben über seine Vermögens-
lage gemacht hat; 

d) der Endkreditnehmer eine mit dem 
Kreditvertrag übernommene sons-
tige Verpflichtung verletzt; 

e) eine wesentliche Verschlechterung 
der Vermögenslage des Endkre-
ditnehmers eintritt oder einzutreten 
droht und dadurch die Rückerstat-
tung des Kredits, auch unter Ver-
wertung der Sicherheiten, gefähr-
det wird. Besteht der wichtige 
Grund in der Verletzung einer Ver-
tragspflicht, ist die Kündigung erst 
nach erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten Frist oder nach 
erfolgloser Abmahnung zulässig, 
sofern nicht einer der in § 323 Abs. 
2 BGB genannten Gründe vorliegt. 
Verbraucherschützende Bestim-
mungen des BGB bleiben hiervon 
unberührt. 

Für die Kündigung eines durch die 
BBB verbürgten Darlehens gelten die 
Allgemeinen Bürgschaftsbestimmun-
gen der BBB. 
 

2. Die eingeschalteten Kreditinstitute 
werden die IBB unverzüglich unter-
richten, wenn ihnen das Vorliegen ei-
nes der unter Abs. 1 a) bis e) aufge-
führten Sachverhalte bekannt wird. 
Auf Wunsch der IBB wird die Haus-
bank von dem Kündigungsrecht Ge-
brauch machen. Unabhängig hiervon 
ist die Hausbank an einer Kündigung, 
die sie für erforderlich hält, nicht ge-
hindert. 

3. Tritt die Fälligkeit des Kredits gegen-
über dem Endkreditnehmer ein, so ist 
auch der Refinanzierungskredit der 
IBB zum gleichen Zeitpunkt zur Rück-
zahlung fällig. Die Kreditinstitute sind 
verpflichtet, auf Verlangen der IBB 
wegen der durch die Kündigung ein-
tretenden vorzeitigen Rückzahlung 
eine Entschädigung zu verlangen, so-
fern zum Zeitpunkt der Kündigung 
durch die Hausbank der Endkredit-
nehmer nicht oder nicht mehr zur au-
ßerplanmäßigen Rückzahlung be-
rechtigt war. Von dem Endkreditneh-
mer darf grundsätzlich keine höhere 
als die von der IBB festgelegte Ent-
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schädigung erhoben werden. Die 
Zahlung des Endkreditnehmers ist 
unverzüglich an die IBB weiterzulei-
ten. 

4. Sollte ein eingeschaltetes Kreditinsti-
tut den Refinanzierungskredit zu Un-
recht erlangt haben oder entgegen 
den Bestimmungen der Refinanzie-
rungszusage verwenden, kann die 
IBB den Kredit zur sofortigen Rück-
zahlung kündigen. 

 
14) Zinszuschlag 

 

1. Der vom Endkreditnehmer zu entrich-
tende Zinssatz erhöht sich im Falle 
der Ziffer 13 Abs. 1 a) von dem Tag 
an, der auf die Auszahlung folgt, im 
Falle der Ziffer 13 Abs. 1 b) vom Tag 
des der Kündigung zu Grunde liegen-
den Ereignisses an auf 5 Prozent-
punkte über dem jeweiligen Basis-
zinssatz im Sinne von § 247 BGB.. 
Der Zinszuschlag ist in voller Höhe an 
die IBB abzuführen. 

2. Liegt ein Kündigungsgrund gemäß 
Ziffer 13 Abs. 4 vor, so hat das unmit-
telbar von der IBB refinanzierte Kre-
ditinstitut den Refinanzierungskredit 
von dem Tag an, der auf die Auszah-
lung folgt, mit 5 Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz im Sin-
ne von § 247 BGB zu verzinsen. Das 
gleiche gilt, wenn die Hausbank die 
Mittel abruft, ohne dass die diesbe-
züglichen Voraussetzungen vorliegen, 
die Mittel nicht unverzüglich weiterlei-
tet, bei fehlender Einsatzmöglichkeit 
die abgerufenen Mittel nicht unver-
züglich zurück überweist oder Til-
gungsleistungen des Endkreditneh-
mers nicht vereinbarungsgemäß ab-
führt. 

 
15) Vereinbarungen mit eingeschalteten 

Kreditinstituten 
 

Das unmittelbar von der IBB refinanzierte 
Kreditinstitut hat die Einhaltung dieser 
Allgemeinen Bestimmungen durch ent-
sprechende Vereinbarungen sicherzustel-
len. 
 

16) Vereinbarungen mit dem Endkredit-
nehmer 
 

1. Die Geltung der für den Endkredit-
nehmer bestimmten Fassung der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen für 
Berlin Start sowie der Allgemeinen 
Bürgschaftsbestimmungen der BBB 
Bürgschaftsbank zu Berlin-Branden-
burg GmbH ist mit ihm zu vereinba-
ren. 

2. Die Bezeichnung des in der Refinan-
zierungszusage genannten Kreditpro-
gramms sowie ein gesonderter Hin-
weis auf die Refinanzierung des Einzel-

kredits aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) ist in den zwischen der Haus-
bank und dem Endkreditnehmer zu 
schließenden Vertrag zu überneh-
men. 

3. Die IBB, der Landesrechnungshof 
sowie der Europäische Rechnungshof 
oder von ihnen beauftragte Dritte sind 
berechtigt, Prüfungen der Förderkre-
dite direkt bei den Endkreditnehmern 
vorzunehmen. Die Hausbank ver-
pflichtet sich, mit den Endkreditneh-
mern ein entsprechendes Prüfrecht 
vertraglich zu vereinbaren. 

4. Die Hausbank verpflichtet sich, vom 
Endkreditnehmer eine Einwilligungs-
erklärung zur Datenverarbeitung ein-
zuholen, die auch die Datenerhebung, 
-verarbeitung und -nutzung durch die 
IBB und die BBB umfasst. 

 
17) Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 
Für Rechtsstreitigkeiten sind die ordentli-
chen Gerichte zuständig. 

 
Änderungen vorbehalten 


